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rer des Kırchenrechts kennen und schaätzendurchaus verschiedene Personennamen ZUBTUN-
de Jenes durfte Von einem „DPato” hergeleitet gelernt haben Die Themenstellungen sınd offern-
SeINn (45f) dieses Von einem „Pello” In die- bar Aus ıhrer jeweiligen beruflichen Tätigkeit (1 -

wachsen.konkreten Fall bedingte INne Verlesung be]
der josephinıschen Landesaufnahme den MNUun- Versucht INan\n den Sammelband systematısie-
mehr amtlıiıchen Namen. Hinweise auf Irüheren ren, tfinden ch zunächst allem jene Aspekte
Weinbaut biıeten (Ortsnamen wıe Wemzier| (43) berücksichtigt, welche den „Kirchenrechtler als
Weinberge 65) und Weinmnberg Heiligenna- Verwaltungskanonist” (R Ahlers) betreftfen. [)a-
[ICH, V denen Jer einıge angeführt seien, ste- zaählt die leidige Debatte ber die stan-
hen Für Heiligenverehrung. Sehr interessant ist desamtliche Eheschließung aus der Kirche
05, ass das C‚otteshaus Heiligenkreuz bei ausgetretenen Katholiken wıe dies PerT Erklä-
Kremsmünster 687 als PINe Kırche des Flo- rTung nach staatlichem deutschem oder s  ter-
man entstand; eine dort errichtete „Creutz- reichischem Kecht möglich ist) un die theolo-
Saule  LA tührte ber schon 1712 einer Namens- gisch problematische Beurteilung einer solchen
änderung 107) Heiligenkreuz Micheldort WAaT Ziviltrauung als eventuell kirchlich gültige Be-
dagegen VOM ang 34 eın Kultort gründung einer sakramentalen Ehe. Sozialethisch
Ehren des Kreuzes (40). Wolfgangstem bei un staatskirchenrechtlich relevant ıst die Be-
Kremsmunster geht auf eın uUum 1640 errichtetes schäftigung mit den aktuellen Migrationsphä-
Walltahrtskirchlein Zu kEhren der Ml Leonhard Uun!| der kırchlichen Haltung Zur Asyl-
Un Wolfgang zurück. b< aauf, ass ın diesem problematik unter tamihenrechtlichem Blickwin-
Zusammenhang der Wolfganglegende eın histo- kel, es seitens des Staates „Kein Recht auf
rischer Kern zugestanden wird (114), der ın Band Familiennachzug” geben 511 Fernändez Mo-
6, ın welchenm sıch 5St. Woltgang Abersee tin- hına) intormativ die Darstellung der Ertorder-
det, praktisch ın Abrede gestellt iırd (vgl oben). 1SSe tür 11016 mögliche Zulassung von verheira-
Unsere Hınweilse dürften gezeigt haben, wıe auf- eten, wenngleich geschiedenen Personen zu
schlussreich das Ortsnamenbuch ın vieltacher Novızıat ıst, erscheint diıe VOon Kottmann
Hinsicht iSst. (he Benützbarkeit ıst freilich Urc. behauptete „Dispenszuständigkeit des (Ortsordi-
die Gliederung nach Bezirken und das Fehlen narıus“” bezüglıch des Zulassungshindernisses
der Seitenangaben Im egister erschwert. ach gemä 643 51 CIC als traglich, da ın den
dem Vorhegen des Einleitungsbandes, auf den Kıchtlinien der Komischen Kurıie V ONMn einer Kom-
[an ber noch lange warten ussen wird, ırd petenz der Kongregation für dıie Nshtute des
das Werk besser erschlossen Senın. Frforderlich geweihten Lebens un die Gesellschafter des
wWwäre ber uch eın derzeit nicht geplanter) Band Apostolischen Lebens Au  © wird.
mıiıt einem Generalregister. In etzter ö  ıf erleben nicht Aur Publikationen
Lass das reiche Ortsnamenmaterijal der VOM Mır U Strafrecht 1ine Kenaissance, sondern auch
edierten un kirchenhistorisch ausgewerteten die ım kirchlichen Alltag ırd der Ruft ach dis-
Passauer Bistumsmatrikeln (6 Bde., Passau 977 — ziplinären Maßnahmen ımmer Ööfter aut. Aus-
1996, 1er besonders einschlägig unberück- frührlich schildert Althaus die Grundprinzipi-sichtigt bleibt, ist schade. en und Verfahrensabläufe der Stratverhängung
Wır unschen dem Unternehmen einen raschen auf dem gerichtlichen oder administrativen WegFortschritt. Finanziell ırd vVS VOorm „ronds zu mit der kritischen Nachfrage, b dies tatsächlich
Förderung der wissenschattlichen Forschung” „ZWEI gleichwertige Alternativen”“” Sejen.
und „Oberösterreichischen Musealverein“ uch wenn das statistiısche Jahrbuch der Kırche
gefördert. ®  sSsen Präsident ird bedauerlicher Au weltweit einen Anstieg Priesterweihen
Weise ın den beiden besprochenen Bänden Georg konstatiert, dies nichts Dramatık
„Wachter“” (statt richtig: Wacha) genannt. (zumindest) ın der westeuropäischen Entwick-
Linz Rudolf Zinnhaobler lung bezüglich der volkskirchlichen Gestalt der

Ortskirchen F nehmen. Der Altersdurchschnitt
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des Klerus steigt, und die Sterberate In Prie-
stern übersteigt dıe Berufungen bei weitem.
kommit nıcht MUur verstärkt Zusammen-

ALIHAUS RUDIGER/OEHMEN-VIEREGGE schlüssen VOon ”farren muıt entsprechender cht-
ROSEL/OLSCHWESKI JURGEN (Hg.), Aktuelle licher Problematik (St Schweer, Walter), 10)05

Beiträge W ırchenrech. (FS H. J. F Reinhardt, ern immer Öfter ırd uch auf die Möglichkeit
AIC 24) Frankfturt 200  D (346) l’pb. eines komplexen Seelsorgemodells In der 7Zu-
Lhe Festschritt Zu Geburtstag DProf. sammenarbeit V  > Klerikern un Laien gemäß
Heinrich KReinhardt (Bochum, unster VOI - can 517 52 zurückgegriften. Böhnke legt da-
sammelt 17 Beiträge V O!  - Autorinnen, die ıh: als Z einen ınteressanten Literatur-, Forschungs-
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durchaus verschiedene Personennamen zugrun­
de. Jenes dürfte von einem "Pato" hergeleitet 
sein (45f), dieses von einem "Pello" (142). In die­
sem konkreten Fall bedingte eine Verlesung bei 
der josephinischen Landesaufnahme den nun­
mehr amtlichen Namen. Hinweise auf früheren 
Weinbau bieten Ortsnamen wie Weinzierl (43), 
Weinberge (65) und Weinberg (196). Heiligenna­
men, von denen hier einige angeführt seien, ste­
hen für Heiligenverehrung. Sehr interessant ist 
es, dass das Gotteshaus von Heiligenkreuz bei 
Kremsmünster 1687 als eine Kirche des hl. Flo­
rian entstand; eine dort 1705 errichtete "Creutz­
Säule" führte aber schon 1712 zu einer Namens­
änderung (107). Heiligenkreuz b. Micheldorf war 
dagegen von Anfang an (1534) ein Kultort zu 
Ehren des Hl. Kreuzes (40). Wolfgangstein bei 
Kremsmünster geht auf ein um 1640 errichtetes 
Wallfahrtskirchlein zu Ehren der hl. Leonhard 
und Wolfgang zurück. Es fällt auf, dass in diesem 
Zusammenhang der Wolfganglegende ein histo­
rischer Kern zugestanden wird (114), der in Band 
6, in welchem sich St. Wolfgang am Abersee fin­
det, praktisch in Abrede gestellt wird (vgl. oben). 
Unsere Hinweise dürften gezeigt haben, wie auf­
schlussreich das Ortsnamenbuch in vielfacher 
Hinsicht ist. Die Benützbarkeit ist freilich durch 
die Gliederung nach Bezirken und das Fehlen 
der Seiten angaben im Register erschwert. Nach 
dem Vorliegen des Einleitungsbandes, auf den 
man aber noch lange warten müssen wird, wird 
das Werk besser erschlossen sein. Erforderlich 
wäre aber auch ein (derzeit nicht geplanter) Band 
mit einem Generalregister. 
Dass das reiche Ortsnamenmaterial der von mir 
edierten und kirchenhistorisch ausgewerteten 
Passauer Bistumsmatrikeln (6 Bde., Passau 1972­
1996, hier besonders einschlägig Bd. 2) unberück ­
sichtigt bleibt, ist schade. 
Wir wünschen dem Unternehmen einen raschen 
Fortschritt. Finanziell wird es vom "Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung" 
und vom "Oberösterreichischen Musealverein" 
gefördert. Dessen Präsident wird bedauerlicher 
Weise in den beiden besprochenen Bänden Georg 
"Wachter" (statt richtig: Wacha) genannt. 
Linz Rudolf Zinnhobler 
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• ALTHAUS RÜDIGER/OEHMEN-VlEREGGE 

ROSEL/OLSCHWESKl JÜRGEN (Hg.), Aktuelle 

Beiträge zum Kirchenrecht (FS H.J.F. Reinhardt, 

AlC 24) Frankfurt 2002. (346) Ppb. 

Die Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. 

Heinrich J. F. Reinhardt (Bochum, Münster) ver­

sammelt 17 Beiträge von AutorInnen, die ihn als 


Lehrer des Kirchenrechts kennen und schätzen 
gelernt haben. Die ThemensteIlungen sind offen­
bar aus ihrer jeweiligen beruflichen Tätigkeit er­
wachsen. 
Versucht man den Sammelband zu systematisie­
ren, finden sich zunächst vor allem jene Aspekte 
berücksichtigt, welche den "Kirchenrechtier als 
Verwaltungskanonist" (R. Ahlers) betreffen. Da­
zu zählt etwa die leidige Debatte über die (stan­
desamtliche) Eheschließung von aus der Kirche 
ausgetretenen Katholiken (wie dies per Erklä­
rung nach staatlichem deutschem oder öster­
reichisehern Recht möglich ist) und die theolo­
gisch problematische Beurteilung einer solchen 
Ziviltrauung als eventuell kirchlich gültige Be­
gründung einer sakramentalen Ehe. Sozialethisch 
und staatskirchenrechtlich relevant ist die Be­
schäftigung mit den aktuellen Migrationsphä­
nomenen und der kirchlichen Haltung zur Asyl­
problematik unter familienrechtlichem Blickwin­
kel, wenn es seitens des Staates "kein Recht auf 
Familiennachzug" geben soll (c. Fernandez Mo­
lina). So informativ die Darstellung der Erforder­
nisse für eine mögliche Zulassung von verheira­
teten, wenngleich geschiedenen Personen zum 
Noviziat ist, so erscheint die von K. Kottmann 
behauptete "Dispenszuständigkeit des Ortsordi­
narius" bezüglich des Zulassungshindernisses 
gemäß c. 643 § 1 n. 2 CIC als fraglich, da in den 
Richtlinien der Römischen Kurie von einer Kom­
petenz der Kongregation für die Institute des 
geweihten Lebens und die Gesellschaften des 
Apostolischen Lebens ausgegangen wird. 
In letzter Zeit erleben nicht nur Publikationen 
zum Strafrecht eine Renaissance, sondern auch 
die im kirchlichen Alltag wird der Ruf nach dis­
ziplinären Maßnahmen immer öfter laut. Aus­
führlich schildert R. Althaus die Grundprinzipi­
en und Verfahrensabläufe der Strafverhängung 
auf dem gerichtlichen oder administrativen Weg 
mit der kritischen Nachfrage, ob dies tatsächlich 
"zwei gleichwertige Alternativen" seien. 
Auch wenn das statistische Jahrbuch der Kirche 
nun weltweit einen Anstieg an Priesterweihen 
konstatiert, so vermag dies nichts an Dramatik 
(zumindest) in der westeuropäischen Entwick­
lung bezüglich der volkskirchlichen Gestalt der 
Ortskirchen zu nehmen. Der Altersdurchschnitt 
des Klerus steigt, und die Sterberate von Prie­
stern übersteigt die Berufungen bei weitem. So 
kommt es nicht nur verstärkt zu Zusammen­
schlüssen von Pfarren mit entsprechender recht­
licher Problematik (St. Schweer, J. Walter), son­
dern immer öfter wird auch auf die Möglichkeit 
eines komplexen Seelsorgemodells in der Zu­
sammenarbeit von Klerikern und Laien gemäß 
can. 517 § 2 zurückgegriffen . M. Böhnke legt da­
zu einen interessanten Literatur-, Forschungs­
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Die Texte überzeugen durch ihre theolo­

gische und liturgische Stimmigkeit, ihre 

spirituelle Tiefe, eine moderne, liturgie­

gemäße Sprache und eignen sich sowohl 

für Eucharistiefeiern als auch für priester­

lose Gottesdienste. 

Diese neue Reihe mit Gottesdienst-Texten 

setzt die bewährte Reihe der Wortgottes­

dienste von Werner Eizinger fort. 
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